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Das Milchhäusle braucht dringend eine Auffrischungskur – 
und soll außerdem mit weiteren Angeboten aufgewertet werden.

Milchhäusle wird zum Infopoint für Großeicholzheim - es geht los!
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Das ehemalige Milchhäusle ist schon von jeher der wichtigste öf-
fentliche Treffpunkt in Großeicholzheim. Vereine, Gruppen und 
Privatleute beginnen hier ihre gemeinsamen Aktivitäten, aber auch 
der öffentliche Nahverkehr nutzt es als zentrale Bushaltestelle. Fast 
30 Jahre, von seiner Erbauung im Jahre 1952 bis zur Schließung im 
Jahre 1981, erfüllte das Gebäude seine Funktionen für die Milchan-
nahme und als öffentliche Waschküche, ehe der Strukturwandel in 
der Landwirtschaft und der allgemein wachsende Wohlstand diese 
Formen der gemeinschaftlichen Dienstleistung entbehrlich mach-
ten. Es war damals sinnvoll, das architektonisch gut in die Umge-
bung passende Milchhäusle nicht einfach abzureißen, sondern le-
diglich zu entkernen und so Raum zu schaffen für den Schutz vor 
Wind und Wetter. Aber auch für den Anschlag diverser Informatio-
nen, z.B. Vereinsnachrichten oder die Busfahrpläne wurde das Ge-
bäude weiterhin rege genutzt.
Im Zuge seiner Neukonstituierung im September 2019 machte sich 
der Ortschaftsrat Großeicholzheim u.a. über die Zukunft des Milch-
häusles Gedanken und erklärte dessen Aufwertung zu einem sei-
ner Leuchtturmprojekte für die laufende Amtszeit. Schon bald war 
ein bunter Ideenstrauß zusammengetragen, welcher neben der opti-
schen Aufwertung auch die Weiterentwicklung dieser Örtlichkeit zu 
einem „Infopoint für Großeicholzheim“ vorsah. Interessante Neue-
rungen sind beispielsweise eine Mitfahrerbank und ein öffentlicher 
Bücherschrank. Darüber hinaus wünscht man sich einen Regio-
Verkaufsautomaten, um auch außerhalb der Ladenöffnungszeiten 
die Versorgung mit Lebensmitteln des Grundbedarfs aus einheimi-
scher Erzeugung sicherstellen zu können. Als Kooperationspartner 
gewann der Ortschaftsrat den Verein „Großeicholzheim und seine 
Geschichte“ e.V. sowie die weit über den Ort hinaus bekannte Bio-
Bäckerei „Fritze-Beck“, welche ja direkt auf der anderen Straßensei-
te gegenüber ihren Sitz hat.
Bei der Realisierung dieses Vorhabens leistet nun das in diesem Jahr 
mit insgesamt 200.000 € dotierte Regionalbudget der LEADER-Ak-
tionsgruppe Regionalentwicklung Badisch-Franken e.V. große Hilfe. 
Diese LEADER-Aktionsgruppe verwaltet zum einen das LEADER-
Förderprogramm; hierbei handelt es sich um ein Förderprogramm 
der Europäischen Union zur Entwicklung ländlicher Räume. Das 
Ziel besteht darin, ländliche Räume zu stärken und noch lebens-
werter zu machen. Die EU, die oft als weit entfernt wahrgenommen 
wird, fördert also mit LEADER-Mitteln direkt lokale Projekte von 
Bürgern und Gemeinden vor Ort. Zudem stehen der Aktionsgruppe 
nun auch in der Fördermaßnahme Regionalbudget zusätzliche Gel-
der der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Baden-Würt-
temberg im Rahmen der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) zur Verfügung. Dem 
Aufruf der LEADER-Aktionsgruppe, Maßnahmen für die diesjäh-
rige Mittelverteilung anzumelden, folgten nicht weniger als 35 An-
tragsteller, wovon der Auswahlausschuss im April d.J. 16 auswählen 
konnte, darunter auch das Großeicholzheimer Projekt. Die bewil-
ligte Zuwendung beläuft sich auf 15.630 €, das sind 80 % der zu-
wendungsfähigen Kosten in Höhe von 19.538 €. Zu den Antragsun-
terlagen zählte nicht nur ein ausführlicher Maßnahmenbeschrieb, 
sondern auch mindestens zwei Angebote für jede Teilleistung. Nach 
Abschluss des Prüfungs- und Bewilligungsverfahrens wurde zwi-
schen der LEADER-Aktionsgruppe und der Gemeinde Seckach als 
Vorhabenträger ein Vertrag geschlossen, in welchem u.a. der Bewil-
ligungszeitraum sowie weitere Auflagen festgeschrieben sind. So-
dann erteilte die Gemeindeverwaltung Ende Mai/ Anfang Juni alle 
erforderlichen Aufträge. Hierbei handelt es sich überwiegend um 
die Lieferung der Einrichtung und Ausstattung (z.B. Sitzbänke und 

Vitrinen), denn die handwerklichen Arbeiten, welche insbesondere 
den Neuanstrich des Gebäudes innen und außen umfassen, sollen 
in bewährter Weise in Eigenleistung erbracht werden.
Zwischenzeitlich hat der Ortschaftsrat in mehreren Besprechungen 
die weitere Vorgehensweise und diverse Details festgelegt, so z.B. die 
neue Farbgebung und die künftige Beschriftung für das Milchhäus-
le. Und Eile ist geboten, denn bis September d.J. muss das gesamte 
Projekt nicht nur fertig gestellt, sondern auch mit allen notwendi-
gen Unterlagen für den Verwendungsnachweis vollständig abge-
rechnet sein. Für die eigentliche Baumaßnahme ergibt sich hieraus, 
dass sie spätestens Ende August abgeschlossen sein muss.
In dieser Woche traf sich der Ortschaftsrat nun erneut, um mit ei-
nem Vor-Ort-Termin den Startschuss für die Umsetzung des Vor-
habens zu geben. Die Freude darüber, dass die sofortige Bewilligung 
der Regionalbudget Fördermittel nun eine so zeitnahe Umsetzung 
des Vorhabens zulässt, war deutlich spürbar und der Tatendrang ist 
enorm. Sobald das Gerüst steht und die Elektroarbeiten abgeschlos-
sen sind, kann der Neuanstrich des Gebäudes vorgenommen wer-
den. Hierzu werden noch freiwillige Helfer gesucht, die sich bitte bei 
Ortsvorsteher Reinhold Rapp oder bei den Ortschaftsräten melden 
sollen; die Kontaktdaten dürften bekannt sein oder finden sich im 
Telefonbuch. Als Termine für die Arbeitseinsätze sind voraussicht-
lich die Wochenenden 31. Juli/1. August, 7. und 8. August sowie  
14. und 15. August vorgesehen, es können aber auch zusätzliche 
Termine an anderen Tagen vereinbart werden.
Das Projekt „Milchhäusle wird zum Infopoint für Großeicholz-
heim“ wird gefördert durch die LEADER-Aktionsgruppe Re-
gionalentwicklung Badisch-Franken e.V. mit Mitteln der Ge-
meinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes“ des Bundes sowie des Landes Baden-Württem-
berg und der LEADER-Aktionsgruppe“.

Aktuelle Informationen zur Coronapandemie,   
Stand: 13. 7. 2020
Seit der Ausgabe Nr. 12 dieses Mitteilungsblattes vom 20. 3. 2020 
berichtet die Gemeindeverwaltung Woche für Woche über die Co-
ronapandemie. Die Darstellung der jeweils aktuellen Rechtslage war 
und ist dabei stets mit Informationen zu deren Auswirkungen auf 
das öffentliche Leben in unserer Gemeinde verbunden. Die immer 
zahlreicher und umfangreicher werdenden Verordnungen mit ihren 
Verboten und Geboten, aber schon bald auch den ersten Lockerun-
gen, machten es im Laufe der Zeit erforderlich, dem wöchentlichen 
Informationsangebot eine feste Struktur zu verleihen. Erstmals in 
der Ausgabe Nr. 17 vom 24. 4. 2020 bis zur Ausgabe Nr. 28 vom 
10. 7. 2020 wurde diese Übersicht daher in insgesamt 12 Fassungen 
Woche für Woche auf den neuesten Stand gebracht.
Mit der am 1. 7. 2020 in Kraft getretenen dritten Neufassung der 
Corona-Verordnung hat die Landesregierung einen Rechtsstand 
geschaffen, der aus heutiger Sicht voraussichtlich bis Ende August 
Bestand haben dürfte. Kurzfristige Änderungen sind im Moment 
jedenfalls nicht zu erwarten, wobei diese Prognose natürlich nur für 
den Fall gelten kann, dass sich das Infektionsgeschehen weiterhin 
auf niedrigem Niveau abspielt.
Vor diesem Hintergrund macht eine fortgesetzte wöchentliche Wie-
derholung der bereits bekannten Regelungen und Rahmenbedin-
gungen zurzeit keinen Sinn. Vielmehr wird eine Wiederaufnahme 
dieser Veröffentlichungsreihe erst dann erfolgen, wenn es zu nen-
nenswerten Veränderungen der rechtlichen oder tatsächlichen Si-
tuation kommen sollte. Aus heutiger Sicht wird dies, wie gesagt, 
erst Ende August/ Anfang September der Fall sein. Die wichtigsten 
Corona-Verordnungen können bis dahin weiterhin auf der Home-
page der Gemeinde Seckach (Rubrik „Leben & Wohnen/ Rathaus & 
Service/ Öffentliche Bekanntmachungen“), im Schaukasten der Ge-
meindeverwaltung vor dem Rathaus und natürlich auf den Internet-
seiten des Landes Baden-Württemberg nachgelesen werden.
Die Gemeindeverwaltung ist für Sie weiterhin da. Sie können immer 
dann ins Rathaus kommen, wenn die Erledigung Ihres Anliegens 
nicht auf andere Art und Weise möglich ist. Allerdings müssen Sie 
sich dazu vorher von zu Hause aus bei der/ dem jeweiligen Sachbe-
arbeiter/in anmelden und einen Termin vereinbaren. Wie uns viele 
Bürgerinnen und Bürger bestätigen, hat sich diese Vorgehensweise 
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vor allem deshalb bewährt, weil hierdurch längere Wartezeiten ver-
mieden werden können. Außerdem appellieren wir an dieser Stelle 
nochmals eindringlich an Sie, dass Sie die direkten Durchwahlnum-
mern bzw. Mailadressen der einzelnen Sachbearbeiter nutzen. Das 
Durchwahlverzeichnis ist in dieser Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erneut abgedruckt; ggf. bitte aus dem Mitteilungsblatt heraustren-
nen und aufheben! Für den Besuch im Rathaus gelten weiterhin die 
bereits mehrfach veröffentlichten Schutzregeln. Auf den entspre-
chenden Aushang an der Eingangstür wird verwiesen und um Be-
achtung gebeten.
Mit freundlichen Grüßen und „Bleiben Sie gesund!“

Ihre Gemeindeverwaltung Seckach

Amtlicher Teil
Technischer Ausschuss
Die nächste öffentliche Sitzung des Technischen Ausschusses findet 
am Mittwoch, den 22. 7. 2020, um 20.00 Uhr im großen Sitzungs-
saal des Rathauses Seckach, statt. 
1.  Bekanntgabe der im Umlaufverfahren gefassten Beschlüsse 

während der Corona-Pandemie-bedingten Rathausschließung
1.1  Bauvorlagen im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren:
 Nutzungsänderung: Garage zu Wohnflächen
 Flst.Nr. 9532, Gemarkung Seckach
1.2  Antrag auf Erteilung der naturschutz- und baurechtlichen Ge-

nehmigung zur Auffüllung:
 Auffüllen von Erdmaterial, Stärke 20 cm
 Flst.Nr. 1995, Gemarkung Seckach
1.3  Bauvorlagen im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren:
 Neubau einer Gewerbehalle
 Flst.Nr. 9655/2, Gemarkung Seckach
1.4 Bauvorlagen im Kenntnisgabeverfahren:
  Anbau einer Doppelgarage und eines Wintergartens an das 

Wohnhaus
 Flst.Nr. 7847, Gemarkung Großeicholzheim
2. Bauvorlagen im Baugenehmigungsverfahren
2.1  Errichtung eines Wärmepufferspeichers, Errichtung eines Bü-

rocontainers, Austausch Feststoffeintrag, Errichtung von 3 Be-
dachungen

 Flst.Nr. 6988 und 6988/2, Gemarkung Großeicholzheim
2.2 Bauvoranfrage: Einrichtung eines Hundeübungsplatzes
 Flst.Nr. 721, Gemarkung Zimmern
3. Bauvorlagen im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren
3.1 Neubau eines Wohnhauses
 Flst.Nr. 9490, Gemarkung Seckach
3.2 Neubau einer Doppelgarage
 Flst.Nr. 10092, Gemarkung Seckach
4. Neubau der Aussegnungshalle Zimmern
4.1  Planänderung gegenüber Baugenehmigung: Lageverschiebung 

der Aussegnungshalle nach Süden
 Flst.Nr. 182, Gemarkung Seckach
4.2   Beratung und Beschlussfassung über vier Nachtragsvereinba-

rungen zum Gewerk Rohbauarbeiten 
5. Verschiedenes
Die gesamte Bevölkerung ist hierzu recht herzlich eingeladen.

Ludwig, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Zusammenlegung Adelsheim-Wemmershof (Wald)
Neckar-Odenwald-Kreis
Az.: 2.14 - 4570/ B 10.02

Ausführungsanordnung vom 10. 7. 2020
1.  Das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis als untere Flur-

bereinigungsbehörde ordnet hiermit die Ausführung des Zu-
sammenlegungsplans für das gesamte Zusammenlegungsgebiet 
Adelsheim-Wemmershof (Wald) an. 

1.1  Der Zeitpunkt des Eintritts des neuen Rechtszustands wird auf 
den 24. 8. 2020 festgesetzt.

  Mit diesem Zeitpunkt geht das Eigentum an den neuen Grund-
stücken auf die Empfänger über. Der im Zusammenlegungs-
plan vorgesehene neue Rechtszustand tritt an die Stelle des bis-
herigen Rechtszustandes.

1.2  Der Zeitpunkt des Eintritts des neuen Rechtszustandes gilt 
auch als Stichtag für die Gleichwertigkeit der Grundstücke.

  Zusätzlich kann diese Anordnung auf der Internetseite des 
Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung im o. g. 
Verfahren (www.lgl-bw.de/4570) eingesehen werden.

1.3  Anträge auf Regelung des Nießbrauchs und der Pachtverhält-
nisse müssen innerhalb von 3 Monaten nach Erlass der Ausfüh-
rungsanordnung beim Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis, 
Fachdienst Flurneuordnung und Landentwicklung, Präsident- 
Wittemann-Straße 16, 74722 Buchen oder bei jeder anderen 
Dienststelle des Landratsamtes Neckar-Odenwald-Kreis ge-
stellt werden. Später eingehende Anträge können nicht mehr 
berücksichtigt werden.

2. Begründung
  Die Voraussetzungen für die Ausführungsanordnung nach § 61 

des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16. 
3. 1976 (BGBl. I S. 546), geändert durch Gesetz vom 18. 6. 1997 
(BGBl.I S. 1430), liegen vor.

  Die Beteiligten sind am 9. 7. 2020 über den Zusammenlegungs-
plan gehört worden.

  Der Zusammenlegungsplan steht unanfechtbar fest, da im An-
hörungstermin nach § 59 Abs. 2 FlurbG keine Widersprüche 
eingelegt wurden.

3. Rechtsbehelfsbelehrung
  Gegen diese Ausführungsanordnung kann innerhalb eines 

Monats nach ihrer Bekanntgabe Widerspruch beim Landrats-
amt Neckar-Odenwald-Kreis, Fachdienst Flurneuordnung und 
Landentwicklung, Präsident-Wittemann-Straße 16, 74722 Bu-
chen oder bei jeder anderen Dienststelle des Landratsamtes Ne-
ckar-Odenwald-Kreis erhoben werden. 

gez. Hüblein. LVD D.S.

Schulnachrichten
Gemeindekindergarten Großeicholzheim/ Kath. Kindergarten 
„St. Franziskus“ Seckach 
Information zur Umsetzung des Masernschutzgesetzes 
Mit Wirkung zum 1. März 2020 trat das Gesetz für den Schutz vor 
Masern und zur Stärkung der Impfprävention (Masernschutzge-
setz) in Kraft. Dieses Gesetz sieht vor, dass alle Kinder ab dem voll-
endeten ersten Lebensjahr vor Aufnahme in eine Kindertagesstätte 
die erste Impfung gegen Masern erhalten haben oder dass eine aus-
reichende Immunität gegen Masern vorliegt.
Der Nachweis über die erste Impfung oder eine ausreichende Im-
munität muss bei Kindern ab einem Jahr vor der Aufnahme zur 
Betreuung der Kindertagesstätte vorliegen. Bei Kindern ab zwei 
Jahren ist der Nachweis über die Durchführung beider Impfungen 
gegen Masern unaufgefordert vorzulegen. 
Alle Kinder, die bereits in einer Einrichtung betreut werden, ha-
ben einen entsprechenden Nachweis bis zum Ablauf des 31. Juli 
2021 vorzulegen. 
Zum Nachweis dient der Impfausweis, das gelbe Kinderuntersu-
chungsheft oder ein ärztliches Attest (z. B. Eintrag in Anhang 7 c des 
Aufnahmeheftes). Ausgenommen von der Masernimpfpflicht sind 
Kinder, die aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht 
geimpft werden können (§ 20 Abs. 8 Satz 4 Infektionsschutzgesetz – 
IfSG). In diesem Fall ist darüber ein ärztliches Zeugnis vorzulegen. 
Bei Nichtvorliegen des Nachweises zur Masern-Impfung sind die 
Einrichtungsleitung verpflichtet, das Gesundheitsamt unverzüglich 
über das Fehlen der jeweils erforderlichen Nachweise zu informie-
ren.  Eltern, die ihre betreuten Kinder nicht impfen lassen, müssen 
mit Bußgeldern in Höhe von bis zu 2.500 Euro rechnen. 
Wenn die Vorlage der Nachweise unterbleibt, darf das Kind nicht 
betreut werden. Der Träger wird den Abschluss eines Betreuungs-
vertrages verweigern bzw. kann einen bereits geschlossenen Betreu-
ungsvertrag kündigen. 
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Altersjubilarin
22. 7. Renate Schmitt Zimmern 70 Jahre

Die Gemeinde gratuliert recht herzlich zum Geburtstag und  
wünscht alles Gute auf dem weiteren Lebensweg.

Notfalldienste
Ärztlicher Notfalldienst
Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Bereitschaftsdienst: 
Neckar-Odenwald-Kreis
Rettungsdienst: 112112 
Allgemeiner Notfalldienst: 116117
Mosbach (Allgemeiner Notfalldienst) 
Knopfweg 1, 74821 Mosbach 
Mo., Di., Fr. 19.00–22.00 Uhr, Mi. 13.00–22.00 Uhr
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr
Buchen (Allgemeiner Notfalldienst) 
Dr. Konrad-Adenauer-Str. 37 , 74722 Buchen 
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr

Kinderärztlicher und augenärztlicher Notfalldienst: 116117

Informationen zu Öffnungszeigen und Anschrift der jeweiligen 
Notfallpraxis finden Sie unter https://www.kvbawue.de/buerger/ 
notfallpraxen/

Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen 
Haus- und Kinderärzten:
Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt – Kostenfreie On-
linesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur 
für gesetzlich Versicherte unter 0711-96589700 oder docdirekt.de

Bereitschaftsdienst der Sozialstation
Kirchliche Sozialstation Adelsheim-Osterburken
 Unverbindliche Beratung  und  Information  sowie  Pflegebera- 
 tungsbesuche
 Qualifizierte liebevolle Pflege und medizinische Versorgung
 Begleitung von Schwerkranken, Sterbenden u. ihren Angehöri- 
 gen (Hospiz)
 Vermittlung von Pflegehilfsmitteln,  Mahlzeiten,  Hausnotruf u. 
 Familienpflege
 Hauswirtschaftliche Versorgung
 Rufbereitschaft
 Bereitschaftsdienst am Wochenende Tel.: 06291/64190

Durchwahlverzeichnis der Gemeindeverwaltung
Anschrift:  Bürgermeisteramt Seckach, Bahnhofstr. 30, 74743 Seckach
  Tel: 06292/ 9201-0                  Fax: 06292/ 9201-22
  E-Mail: info@seckach.de       Internet: www.seckach.de
 Amt Name Tel.Nr. E-Mail Adresse Zimmer
Bürgermeister Herr Ludwig 9201-11 Ludwig@seckach.de 501
Haupt- und Personalamt Frau Kohler 9201-13 Kohler@seckach.de 503
Vorzimmer Bürgermeister, Ordnungsamt,   
Paten- und Partnerschaften Frau S. Weber 9201-10 s.weber@seckach.de 502
Bürgerbüro, Mitteilungsblatt,   
Rentenangelegenheiten Frau Markheiser 9201-12 Markheiser@seckach.de 101
Bürgerbüro, Lokale Agenda Frau Bronner 9201-12 Bronner@seckach.de 101
Standesamt Frau C. Weber 9201-24 Weber@seckach.de 301
Gewerbeamt/ Bestattungswesen/   
Gemeindehallen/ Vereine Frau Reinhart 9201-14 Reinhart@seckach.de 302
Bauamt Herr Bangert 9201-15 Bangert@seckach.de 402
Bauamt Frau Schmitt 9201-19 Schmitt@seckach.de 401
Rechnungsamt Herr Kordmann 9201-18 Kordmann@seckach.de 408
Steuern, Beiträge, Liegenschaften Frau Haaf 9201-26 Haaf@seckach.de 407
Gemeindekasse Frau Keller 9201-16 Keller@seckach.de 409
Wasser-, Abwassergebühren,    
Kindergartengebühren  Frau Leirich 9201-27 Leirich@seckach.de 409
    
Forstrevier Seckach Herr Walzel 06292/1296 Armin.Walzel@neckar-odenwald-kreis.de

Gemeindekindergarten   
Großeicholzheim Frau Göhlich 06293/359 kigagrosseicholzheim@t-online.de

Grundschule Großeicholzheim Frau Herold-Schmidt 06293/8162 poststelle@ 04139464.schule.bwl.de

Hallenbad Seckach Herr Herold  
 Herr Hörst 06292/423  
    
Seckachtalschule Frau Hampe oder
 Sekretärin Frau Zytke 06292/1642 poststelle@ 04139452.schule.bwl.de

Wasserversorgung Bauland Herr Bühler 06291/415554 WVBGmbH@gmx.de

Zweckverband „Hochwasserschutz  Einzugsbereich Seckach-Kirnau“
 Herr Frank 9201-50 Frank@seckach.de 303
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Zahnärztlicher Notfalldienst
18. 7.–20. 7.2020   Dr. E. Elei, B. Wagner, I. Wagner, Dr. J. Schüßler, 

Amtsstr. 22, 74722 Buchen, Tel: 06281/91 00
Der Zahnarzt ist samstags, sonntags und feiertags in der Zeit 
von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr in der Praxis anwesend – in drin-
genden Fällen auch außerhalb der Sprechstunden telefonisch 
erreichbar. Bitte UNBEDINGT vorher anmelden!!!
Zahnärztlicher Notfalldienst jetzt auch Online. Unter der Internet-
adresse www.zahn-forum.de/karlsruhe.html hat die KZV Karlsru-
he die Notdienstplanung jetzt auch ins Netz gestellt, so dass diese 
Daten jetzt jederzeit abrufbar sind.

Apotheken Notdienst
–  Samstag, 18. 7. 2020:  

Apotheke Oberschefflenz, Tel.: 06293/2 87, Hauptstr. 98, 74850 
Schefflenz (Oberschefflenz) 

–  Sonntag, 19. 7. 2020:  
Sanus Apotheke, Tel.: 06281/5 54 04 00, Daimlerstr. 1, 74722 Bu-
chen 

–  Montag, 20. 7. 2020:  
Die Odenwald Apotheke Buchen, Tel.: 06281/5 26 00, Hofstr. 10, 
74722 Buchen, Odenwald 

–  Dienstag, 21. 7. 2020:  
Bauland-Apotheke Seckach, Tel.: 06292/2 64, Bahnhofstr. 47, 
74743 Seckach 

–  Mittwoch, 22. 7. 2020:  
Apotheke am Musterplatz, Tel.: 06281/45 48, Wilhelmstr. 25, 
74722 Buchen, Odenwald 

–  Donnerstag, 23. 7. 2020:  
Bauland-Apotheke Sindolsheim, Tel.: 06295/2 12, Bofsheimer 
Str. 11, 74749 Rosenberg (Sindolsheim) 

–  Freitag, 24. 7. 2020:  
Stadt-Apotheke am Bild Buchen, Tel.: 06281/89 57, Hochstadt- 
str. 16, 74722 Buchen, Odenwald

Der Notdienst beginnt jeweils morgens um 8.30 Uhr und endet am 
folgenden Morgen um 8.30 Uhr. Der Notdienstplan kann auch im 
Internet nachgesehen werden unter: www.lak-bw.notdienst-portal.
de. Dort werden 5 Apotheken, die an diesem Tag Dienst haben an-
gezeigt, also auch Apotheken aus den Nachbardienstkreisen. Wei-
tere Infos sind auch unter www.aponet.de erhältlich. Die dienstha-
benden Apotheken können auch unter folgender Nummer  0800  
00 22 8 33 kostenlos telefonisch erfragt werden, bzw. von jedem Handy 
ohne Vorwahl unter der Nr. 22 8 33 (max. 69 ct/Min/SMS) abgefragt 
werden.

Gasstörung
Stadtwerke Buchen, Störungsdienst Tag und Nacht: Tel.: 06281/51051

Stromversorgung EnBW Störungsdienst 0800 362 9477

Störungen an der Wasserversorgung
Bei Störungen an der Wasserversorgung Tel.: 06291/415554

Notrufnummer der Telefonseelsorge
0800-1110111 – bundesweit-gebührenfrei

Kirchliche Nachrichten
Katholische Gottesdienste

Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach
Unsere Gottesdienste:
Sa., 18. 7., Samstag der 15. Woche im Jahreskreis
18.30 Uhr Zimmern:  Eucharistiefeier am Vorabend   

Kollekte zum Schuldendienst 
So., 19. 7. – 16. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
  9.00 Uhr Großeicholzheim: Wort-Gottes-Feier
10.00 Uhr Seckach: Rosenkranz für den Frieden

10.30 Uhr Seckach:  Eucharistiefeier   
Kollekte zum Schuldendienst

11.00 Uhr Klinge: Wort-Gottes-Feier Patrozinium 
17.30 Uhr Seckach: Vesper, anschl. Barmherzigkeitsrosenkranz
Mo., 20. 7., Montag der 16. Woche im Jahreskreis
18.30 Uhr Seckach: Gottesdienst m. eucharistischem Segen
Di., 21. 7., Dienstag der 16. Woche im Jahreskreis
18.30 Uhr Zimmern: Eucharistiefeier
Do., 23. 7., HEILIGE BIRGITTA VON SCHWEDEN, Mutter, Or-
densgründerin (1373), Schutzpatronin Europas 
18.00 Uhr Großeicholzheim: Rosenkranzgebet
18.30 Uhr Großeicholzheim: Eucharistiefeier
Fr., 24. 7., Freitag der 16. Woche im Jahreskreis
18.30 Uhr Seckach: Eucharistiefeier

Für den Besuch der Gottesdienste sind bis auf weiteres die folgen-
den Regeln einzuhalten:
– Die Sitzplätze sind begrenzt. 
– Der Mindestabstand zwischen den Personen beträgt zwei Meter.
–  Es ist nur möglich bei den markierten Sitzplätzen Platz zu neh-

men.
– Ein Mundschutz ist nicht Pflicht, wird aber empfohlen.
– Bei Krankheit bitte nicht den Gottesdienst besuchen.
Es ist weiterhin möglich Gottesdienste im Fernsehen und Internet 
mitzufeiern.
Herzlich Willkommen und vielen Dank für Ihr Verständnis!

Großeicholzheim, St. Laurentius
St. Laurentius-Patrozinium am 26. Juli ohne Mittagessen in der 
Tenne
Am Sonntag, den 26. Juli, findet anlässlich der Feier des St. Lau-
rentius-Patroziniums wieder das jährliche Gemeindefest der kath. 
Gemeinde Großeicholzheim statt. Aufgrund der Corona-Pandemie 
und den damit verbundenen Auflagen für öffentliche Feiern bzw. 
die Benutzung öffentlicher Veranstaltungsorte müssen wir in die-
sem Jahr jedoch auf das anschließende gemeinsame Mittagessen 
und Beisammensein in der Tenne leider verzichten. „Feiern“ werden 
wir das Fest aber dennoch im Rahmen eines feierlichen Festgottes-
dienstes (Eucharistiefeier) um 10.30 Uhr.

Evangelische Gottesdienste
Seckach
Sonntag, den 19. 7. 2020    
10.30 Uhr Gottesdienst in Bödigheim mit Pfr. Fränkle

Großeicholzheim
Sonntag, 19. 7. – 6. Sonntag nach Trinitatis
  9.00 Uhr Gottesdienst Großeicholzheim, Pfr. Stromberger
10.30 Uhr Konfirmation am Hohen Kreuz, Pfr. Stromberger (nur 

für Gäste und Beteiligte)
 In Rittersbach ist kein Gottesdienst.
Dienstag, 21. 7.
20.00 Uhr Gemeindegebet Gemeindehaus Großeicholzheim
Freitag, 24. 7.  
16.00 Uhr Einstieg neuer Konfirmandenjahrgang
 Gemeindehaus Großeicholzheim
Konfirmanden 2020
Am 19. Juli werden aus der Evang. Kirchengemeinde Großeicholz-
heim-Rittersbach konfirmiert: Fabian Beck aus Großeicholzheim, 
Emma Noe aus Rittersbach, Mia Malcher aus Kleineicholzheim so-
wie Reiko Ernst und Johannes Kraus aus Seckach.

Adelsheim
Sonntag, den 19. 7. 2020, 6. So. n. Trinitatis
  9.30 Uhr Gottesdienst (Bless)
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Musikverein Seckach

Vereinsnachrichten

Das Balkonkonzert des MV Seckach kommt einmalig zurück, und 
zwar „extra-laut“. Am Sonntag, den 26. Juli, um 19.30 Uhr  spielt 
der gesamte Musikverein Seckach mit den Musikern des MV Ober-
schefflenz von einem zentralen Ort in Seckach aus. Eigentlich wäre 
zu diesem Termin unser Kirchenkonzert gewesen, das leider ent-
fallen muss.
Sie sind alle herzlich eingeladen, Fenster und Türen zu öffnen, die 
Musik herein und den Alltag rauszulassen. Unser knapp 45-minü-
tiges Programm ohne Ansagen wird sich an die vergangenen Bal-
konkonzerte anlehnen, freuen Sie sich aber auch auf einige Neue-
rungen – beispielsweise wird unser Jugendblasorchester SOS zwei 
Stücke mitgestalten. 
Wir haben den Platz so gewählt, dass wir Musiker die Abstandsre-
geln gemäß unserem Hygienekonzept einhalten können. Falls Sie 
sich doch auf den Weg „ins Ort“ machen, halten Sie bitte unbedingt 
die Abstandsregelungen ein und stehen Sie nicht in Gruppen zu-
sammen.
Wir freuen uns, wieder gemeinsam für Sie musizieren zu können!
Ihr Musikverein Seckach. 

FC Zimmern 
Der Hähnchenverkauf am vergangenen Sonntag war ein toller Er-
folg.
Hierzu möchten wir uns bei allen Helfern und natürlich bei der 
zahlreichen Bevölkerung für ihre Unterstützung bedanken. Mit ei-
ner solchen Menge an Hähnchen-Vorbestellungen haben wir an-
fangs nicht gerechnet.
Nochmals herzlichen Dank.

Die Vorstandschaft

Sonstiges
Kath. Öffentliche Bücherei Seckach
Kath. Öffentliche Bücherei Seckach
(im Untergeschoss Nebenraum Kirche Seckach):
Eingeschränkte Öffnungszeiten:
jeweils samstags von 10.00 bis 11.00 Uhr
Generell darf sich in der Bücherei aufgrund der beengten Raumsi-
tuation jeweils nur 1 Besucher aufhalten. Ausnahme: Ein Elternteil 
mit jüngeren Kindern (Kindergarten/Grundschule) 
Weitere Infos zur Nutzung der Bücherei entnehmen Sie bitte der 
Presse und den Aushängen. Wir freuen uns darauf, Sie wieder als 
LeserIn begrüßen zu dürfen.

Das Büchereiteam

Pizzeria La Calabrisella
Wettgasse 1 · 74743 Großeicholzheim

Telefon (0 62 93) 9 28 63 53
Dienstag–Freitag und Sonntag 11.00–14.00 Uhr

Dienstag–Sonntag 17.00–22.00 Uhr · Montag Ruhetag
     Angebot:  Pizza Junior (30 cm)     

mit Salami, Vorderschinken, Mais, Spiegelei    6,50 €
Pizza Spinat-Mozzarella · Pizza Lachs je 6,50 € (30 cm)
Frische Canneloni mit Fleisch oder mit Ricotta und Spinat 6,50 €

Platten- und Partyservice!

Schlossgasse 5, 74740 Adelsheim
Telefon 06291/1313 · www.metzgerei-uwe-goetz.de

Unser Rind- und Schweinefleisch beziehen 
wir von Bauern aus der Region.

Unsere SPARTÜTE am Dienstag
300 g Hackfleisch, 1 Pack Spaghetti 
und 1 Pack Bolognese fix
      
 nur 4,44 €NEU!

Schlemmerpfanne vom Schwein, mit Gemüse 100 g 1.19 €

Feine Lyoner mild gewürzt 100 g 1.19 €

Frisch gebackener Fleischkäse 100 g 1.09 €

Geräucherte Bratwürste 100 g 1.22 €

Fruchtiger Schinken-Käse-Salat 100 g 1.29 €

Gut von Holstein Butterkäse 100 g 0.82 €

Nun ruhen still die Hände,
die einst so viel geschafft,
Du gingst nun heim in Frieden,
dein Tagwerk ist vollbracht.

Erwin Schmitt
* 26.04.1928    † 05.07.2020

Allen die unserem lieben Vater, Schwiegervater, Opa 
und Uropa im Leben Achtung und Freundschaft 
schenkten, die uns zu seinem Tode ihr Mitgefühl 
zeigten und Ihm die letzte Ehre erwiesen, sagen wir 
auf diesem Wege vielen Dank!

In stiller Trauer
die Hinterbliebenen

Seckach, im Juli 2020

Suchen in Seckach oder Großeicholzheim 
4-Zimmer-Wohnung, 3 Pers. (ca. 100 qm). Wenn mög-
lich mit Balkon oder Terrasse. Sind alle in Festanstellung. 

Angebote bitte unter 01 73/5 69 27 68

Neugereut 2 · 74838 Limbach
Telefon (0 62 87) 92 58-80 · Telefax (0 62 87) 92 58-84 
E-Mail: druckerei@henn-bauer.de · www.henn-bauer.de

Trauerdrucksachen oder Erinnerungsbilder
Bei uns finden Sie eine große Auswahl an Erinnerungsbildern 
für Ihre lieben Verstorbenen. Sprechen Sie uns an, wir regeln 
alles Weitere für Sie, kurzfristig und preisgünstig!

Ihr(e) Verstorbene(r) hatte ein Lieblingsplätzchen?

Bringen Sie uns ein Bild, wir drucken es auf die erste Seite Ihres 
Erinnerungsbildes. Auch eine Auswahl an schönen Motiven un-
serer Gegend bieten wir Ihnen an. 
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ANGEBOT
VOM 17.7. BIS 23.7.2020
CORDON BLEU vom Schwein 100 g 1,19 €
ELSÄSSER PUTENPFANNE  100 g 1,29 €
Fürs Vesper GEFÜLLTER BAUCH  100 g 1,09 €
KRUSTENSCHINKEN  100 g 1,29 €
STUTTGARTER SCHINKENWURST   100 g 1,19 €
Rauchfrische PFEFFERBEIßER  100 g 1,29 €
Hausmacher WURSTSALAT  100 g 1,09 €

Nur bei uns

aus eigener Schlachtung!

Rind von R. Ulrich, Merchingen · Schweine von J. Maurer, Feßbach

Besuchen Sie uns im Internet: www.metzger-maurer.de

SPEISEPLAN vom 20.7.–24.7.2020
MO: FLEISCHKÜCHLE mit Karotten-Erbsen-
 Gemüse und Salzkartoffeln 5,99 € 
DI: CORDON BLEU mit Pommes oder Kartoffelsalat  5,99 €
MI:  PUTENGESCHNETZELTES mit Bandnudeln oder Reis 5,99 €
DO:  SPAGHETTI BOLOGNESE mit Blattsalat 5,99 € 
FR:  RINDERROULADEN mit Knödel 5,99 €

GRILL DIR WAS!
Schweine-, Rinder-, Putensteaks
Gyros-, Fackel-,Rouladen-, Filet-, 
Puten-, Hähnchen-, Lammspieße
Lammkotelett · Cevapcici · Spare Ribs
Holzfällersteaks · leckere Grillwürste

AUCH
ZUM MIT-

NEHMEN!
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